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Die Forderung an den Bund, seine 
finanzwirtschaftliche Situation 

durch einen Kassensturz transparent 
zu machen, hört sich sehr überzeu
gend an, vermutet man doch als Kon
sequenz einige vom Bund zu verant
wortende konkrete Maßnahmen zur 
schnellen Behebung finanzpoliti
scher Engpässe; dabei wird die Auf
forderung zum Sparen immer deutli
cher

Ein Kassensturz des Bundes 
reicht jedoch nicht aus. Zwar hat er 
bisher den überwiegenden Teil der 
Transfers nach Ostdeutschland auf
gebracht, so daß in seinem Budget 
die Konsequenzen besonders dra
stisch sichtbar werden. Es Ist jedoch 
erforderlich, daß sich auch Länder 
und Gemeinden sowie die Sozialver
sicherungen und die diversen Fonds 
an dieser Bilanzierung beteiligen. 
Nicht nur wegen des gesam twirt
schaftlich wünschenswerten Über
blicks, sondern auch wegen der Ver
änderungen, die durch die in wenigen 
Jahren vom Bund und den Ländern 
zu übernehmenden Schulden der 
Treuhandanstalt, des Fonds Deut
sche Einheit und des Kreditabwick
lungsfonds sowie durch die Neufas
sung des Finanzausgleichs anste
hen. Die Transparenz sollte schon to
tal sein.

Daß diese Aufforderungen erst 
jetzt als dringend empfunden wer
den, überrascht immer wieder, zumal 
bereits seit der Jahreswende 1989/ 
90 deutlich war, daß es nicht bei den 
damals sogenannten Anschubfinan
zierungen bleiben würde. Im reali
sierten System der sozialen Markt
wirtschaft folgte quasi automatisch 
ein Strom von öffentlichen Transfers, 
um Investoren anzureizen, öffentli
che Leistungen erst zu ermöglichen 
und um die Folgen der massenhaften 
Freisetzung von Arbeitskräften zu 
mildern. Der finanzpolitische Hand
lungsbedarf kommt nicht überra

schend.
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Es ging von Anfang an um die Fi
nanzierung der vereinigungsbeding
ten Mehrausgaben. Steuererhöhun
gen wären wohl zunächst möglich 
gewesen, sind nunmehr -  bis auf die 
Mehrwertsteueranhebung 1993 -  
angesichts der konjunkturellen Situa
tion und wegen der dann beginnen

den Wahlkämpfe des Jahres 1994 
kaum zu enwarten. Die angesichts 
der steigenden Zinsbelastungen er
forderliche Senkung der Nettokredit
aufnahme erfordert nun eine drasti
sche Verminderung des Wachstums 
der Staatsausgaben. Hohe Ausga
ben für Ostdeutschland und vermin
derte Ausgabensteigerungen insge
samt werden eine überproportionale 
Verminderung des Ausgabenwachs
tums im Westen erzwingen, und zwar 
bei Bund, Ländern und Gemeinden. 
Dieses ist kein Sparen, sondern 
schlicht die Form der Finanzierung 
der deutschen Vereinigung, die sich 
aus den zu Beginn des Prozesses ge
troffenen und auch aus den nicht ge
troffenen Entscheidungen ergeben 
hat.

Obgleich die Bundesregierung 
bisher nichts von einem Haushaltssi
cherungsgesetz wissen will, werden

entsprechende Änderungen öffent
licher Leistungen erforderlich sein. 
Neben heute bereits erörterten Kür
zungen im Sozial- und Gesundheits
wesen sind insbesondere Streichun
gen bei der Verteidigung, bei Teilen 
der Infrastruktur und hoffentlich bei 
den Subventionen zu enwarten. Auch 
die westdeutschen Länder und G e
meinden werden nicht länger ver
schont bleiben können. Solche Be
grenzungen sollten jedoch die für die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen notwendigen Investiti
onen verschonen. Aber auf Mehr
fachausstattungen mit Infrastruktur
einrichtungen ist zu verzichten, und 
überdurchschnittlich hohe Qualitäts
ansprüche bei öffentlichen Einrich
tungen sollten in Zukunft verstärkt 
durch die Erhebung von Gebühren 
und Beiträgen mitfinanziert werden. 
Hohe globale Lohnabschlüsse im öf
fentlichen Dienst werden sehr schnell 
zur Verminderung der Gesamtzahl 
der öffentlich Beschäftigten führen. 
Gefragt ist eine Tarifgestaltung, die 
mehr die Knappheit einzelner Fähig
keiten berücksichtigt.

Pauschale Kürzungen der Staats
ausgaben erscheinen wenig sinnvoll 
angesichts der unterschiedlichen 
Dringlichkeit einzelner Ausgabear
ten. Gefordert ist vielmehr eine ein
deutige Offenlegung der politischen 
Ziele und der zeitlichen Priorität öf
fentlicher Vorhaben. Nach sorgfälti
ger Prüfung sollte auch die Privati
sierung einzelner Leistungen nicht 
ausgeschlossen werden. Die im Ver
gleich zu anderen Industriestaaten 
recht üppige Ausstattung der westli
chen Bundesländer mit öffentlichen 
Leistungen steht zur Diskussion, we
niger die investiven, sondern mehr 
die konsumtiven Leistungen. Die po
litische Leistungsfähigkeit deutscher 
Regierungen und Parlamente wird in 
den nächsten Monaten danach zu 
beurteilen sein, wie sie die bereits 
lange Zeit fällige Aufgabe der Konso
lidierung bewältigen.
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